
*
)245

LAN D
TIROL

Amtssigniert. S1D202601 1 1 201 07
lnformationen unter: amtssignatur.tirol,gv.at

BH Schwaz, Franz-Josef-Straße 25, 6'1 30 Schwaz, Öste.reich

It. Verteiler

Bezirkshauptmannschaft Schwaz
Gewerbe und Wirtschaft

HR Mag. Rene Winkler
Franz-Josef-Straße 25

6130 Schwaz
+4352426931 5870
bh.sz.gewerbe@tirol. gv.at
www.tirol.gv.at

lnformationen zum rechtswirksamen Einbringen und
Datenschutz unter www.tirol. gv.at/information

Geschäftszahl - beim Antworten bilte angeben

sz-BA-192811138-2026
Schwaz, 07.O1.2026

Rieder GmbH & Co KG, Ried im Zillertal;

Bauhof auf Gp. 654, 655 und 656/1 KG Ried im Zillertal
Anderung der Betriebsanlage
gewerberechtliches Verfahren;

Öffentliche Bekanntmachung einer mü ndlichen Verhandlung

KUNDMACHUNG

Die Rieder GmbH & Co KG, Landstraße 33, 6273 Ried im Zillertal, hat mit Schreiben vom 03.12.2025,
eingelangt am 09.12.2025,bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz um die Erteilung der
gewerbebehördlichen Genehmigung für die Anderung der mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft
Schwaz vom23J22009, Zahl 2.1-1928109-17, genehmigten Betriebsanlage in Form eines
Firmenbauhofes auf Gp. 654, 655 und 656/1 KG Ried im Zillertal angesucht.

Beschreibung des Vorhabens:

Auf der Grundparzelle 656/1 , 655 und 654, KG 87115 Ried im Zillertal ist der Bauhof der Firma Rieder
GmbH & Co KG bestehend. Auf dem Grundstück wurden ein dreigeschoßiges und unterkellertes
Bürogebäude mit angrenzenden Lagerräumen, sowie ein überdachtes Freilager und ein Werkstätten
Gebäude errichtet. Die Gebäude werden von der Zillerlaler Landstraße (L 300) über eine östliche Zufahrt
zum Betriebsgelände erschlossen.

Für den Betrieb besteht eine gültige Betriebsanlagengenehmigung aus dem Jahre 2009. (Bescheid vom
23.1 2.2009, cZ 2.1 -1 928t 09-17 )

Beim Bestandsgebäude sind verschiedene Zu- und Umbauten bzw. Adaptierungen vorgesehen, welche in
den folgenden Unterlagen aktualisiert bzw. erfasst wurden:

- MaschinenaufstellungsplanWerkstättenGebäude



Maschinenaufstellungsplan Büro- mit Lagergebäude

Maschinenverzeichnis

Raumbuch

lm Jahr 2021 wurde direkt an das Werkstätten Gebäude im Süden das Gebäude der Zimmerei Rieder

angebaut, wofür eine gültige Betriebsanlagengenehmigung aus dem Jahre 2023 vorliegt. Für die Zimmerei

besteht dazu ein Brandschutzkonzept der Fa. lHW, welches für die gegenständlichen Anderungen beim

Werkstätten Gebäude ergänzt wurde. Diese Ergänzung des Brandschutzkonzepts der Fa. IHW vom

25.10.2023 (Projektnummer 27570-23020, Version A, Datum 25.10.2023) ist als Anlage beigefügt.

Folgende Anderungen ergeben sich ergänzend zum genehmigter Bestand lt. Bescheid

2.1-1928109-17 vom 23.122009 und Schreiben SZ-BA-192811123-2020 vom 25.11.2020

Einsatz von Stoffen

Anzahl der Arbeitnehmer/innen:

Technische Nebenanlagen

Änderung/Entfall:

Die mit Bescheid vom 23.12.2009 genehmigte Heizungsanlage mit einer Heizleistung von 360 kW entfällt

ersatzlos. Wärmeenergie wird zukünftig per Fernleitung von benachbarter Heizungsanlage der Zimmerei

NEU bezogen.

Ergänzung:

Güteraufzug i m Werkstättengebäude

Es ist geplant, einen elektrischen Güteraufzug (Masch. Nr. 41 1) im Werkstättengebäude zum Transport
von KFZ-Reifen zu errichten.

E-Ladestelle Stapler

Zum Laden der Batterien für den Stapler ist im Betriebsraum 0.18 im Erdgeschoss des
Werkstättengebäudes ein entsprechender Ladebereich vorgesehen.

Siehe VEXAT Konzept in der Anlage anbei.

Einsatz von Stoffen:
Neu - 81.12.2425 It. Bescheid - 25.1 1.2020

Motoröl ca. B00l 2000r

Hvdrauliköl ca. 8001 20001

Anzahl Arbeitnehmer/innen
Neu - A'lj2.2425 It. Bescheid - 25.'l 1.2020

männlich ,1 22

weiblich ,4 4

Gesamt 25 26
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Grad des Versehens trifft, kann erlsie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das ihn/sie an

der Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen
Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als
rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder
unabwendbares Ereignis darstellt.

Rechtsgrundlage: $$ a0 bis 42 des Allgemeinen Venrualtungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG

Gemäß $ 75 Abs. 2 Gewerbeordnung 1994 gelten als Nachbarn im Sinne der Gewerbeordnung alle

Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder den Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder
belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könnten. Als Nachbarn
gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Betriebsanlage aufhalten und nicht im
Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die lnhaber von
Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen,
regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die
Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen ständig
beschäftigten Personen.

Ergeht an:

1. die Rieder GmbH & Co KG, Landstraße 33,6273 Ried im Zillertal; (RSb, vorab per E-Mail an:

roland.jedliczka@rieder-zillertal.at)

2. das Arbeitsinspektorat Tirol, Arzler Straße 43a,6020lnnsbruck, zur Kenntnis, mit der Bitte um

Teilnahme; (u nter Ansch/uss von Proje ktsunte rlage n)

3. Herrn lng. Mag. Anton Strobl, im Hause, zur Kenntnis, mit der Bitte um Teilnahme;

4. die Tiroler Landesstelle für Brandverhütung, z.H. Herrn lng. Helmut Agostini, lng.-Etzel-Straße 9/3.

Stock, 6020 lnnsbruck, zur Kenntnis, mit der Bitte um Teilnahme; (unter Ansch/uss von
Projektsunterlagen)

5. Herrn Josef Dengg, Acham 9,6272 Stumm; (RSb)

6. Frau Birgit Hotter, Großriedstraße 36/Top 2,6273 Ried im Zillertal; (RSb)

7. die Gemeinde Ried im Zillertal (3-tach), mit der Bitte um Anschlag dieser Kundmachung an der
Amtstafel sowie in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern bzw. um persönliche

Verständigung der Nachbarn, soweit sie nicht bereits im Verteiler der Kundmachung angeführt sind;
(unter Anschluss von Projektsunterlagen)

B. Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel sowie an der elektronischen
Amtstafel unter Bezirkshauptmannschaft Schwaz I Land Tirol (siehe Kundmachungen).

Für den Bezirkshauptmann

Mag. Winkler
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ln dieser Angelegenheit findet eine mündliche Verhandlung am

Dienstag, den 03.02 .2026

um ca.09:00 Uhr

an Ort und Stelle statt. Bitte bringen Sie diese Verständigung sowie allenfalls im Verteiler neben lhrem
Namen angeführte weitere Unterlagen zur Verhandlung mit.

Beteiligte können persönlich zur Verhandlung kommen, an ihrer Stelle einen Bevollmächtigten/eine
Bevollmächtigte entsenden oder gemeinsam mit ihrem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommen.

Bevollmächtigter/Bevollmächtigte kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person
oder eine eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu

Enruerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden.

Der/Die Bevollmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine
schrifiliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,

wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen
RechtsanwalUeine Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine
Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lässt,

wenn der/die Bevollmächtigte des/der Beteiligten seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre
Bürgerkarte nachweist,

wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte Angehörige ($ 36a des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns
bekannte Funktionäre/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren
Vertretungsbefugnis besteht oder

wenn der/die Beteiligte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt.

Beteiligte können in die für das Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe bis zum Tag vor der
Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Gewerbereferat, Zimmer 203 während der Zeiten
des Parteienverkehrs und bei der Gemeinde Ried im Zillertal Einsicht nehmen. Bei Einsichtnahme in der
Bezirkshauptmannschaft Schwaz wird um vorherige Terminvereinbarung mit dem zuständigen
Sachbearbeiter ersucht.

Abgesehen von dieser Bekanntmachung und der persönlichen Verständigung der uns bekannten
Beteiligten wird die Verhandlung durch Anschlag in der Gemeinde, Verlautbarung an der Amtstafel und

Verlautbarung an der elektronischen Amtstafel unter Bezirkshauptmannschaft Schwaz I Land Tirol
(Kundmachungen) der Bezirkshauptmannschaft Schwaz kundgemacht.

Als Antragsteller ist zu beachten, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgeführt oder auf lhre
Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen bzw. lhr Vertreter diese versäumt.
Wenn Sie aus wichtigen Gründen (2.B. Krankheit, Gebrechlichkeit oder Urlaubsreise) nicht kommen
können, teilen Sie dies sofort mit, damit allenfalls der Termin verschoben werden kann.

Beteiligte verlieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
während der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der
Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
bis zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein.

Wenn ein Beteiligter/eine Beteiligte jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer
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